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Vorschläge der Sektionen der Schweizerischen Offiziers¬

gesellschaft zur Reorganisation des Heerwesens.

(Von Hptm. i/Gst. H. Iselin.)
(Schluß.)

B) Die Vorschläge der Landesverteidigungskommission.
Sie beseitigen hauptsächlich den zweiten Fehler nicht und haben

trotz ihrer unbestreitbaren Vorzüge nachfolgende Nachteile:
1. Die 5 jährlichen Wiederholungskurse ergeben nicht das Maximum

des mit 5 Kursen von dieser Dauer Erreichbaren; denn: entweder
worden nur 5—6 Jahrgänge zum Auszug genommen und damit auf
die längere Ausnutzung der mit vielen Kosten eingeübten Aeltern
verzichtet, oder es werden wieder verschiedene ältere Jahrgänge an den
Wiederholungskursen nicht teilnehmen, somit außer Training bleiben
und bei der Mobilisierung die schwachen Friedensbestände
verschlechtern.

2. Die völlige Nichtberücksichtigung der Landwehr bedeutet
ebenfalls das Brachliegenlassen wohl verwendbarer Mannschaft und
erfordert bei der Mobilisierung lange Zeit zur Einübung in ganz
neuen Verbänden, während welcher alle Aufgaben sekundärer Natur
auf der Feldarmee lasten und diese von wichtigeren Aufgaben
abziehen.

3. Die Ersatz-Reserve: Sie ist überflüssig, wenn der Ersatz durch
Ueberzählige in Auszug und Landwehr ausreicht, bis die Rekruten und
älteren Unausgebildeten eine Rekrutenschule absolviert haben.
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